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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3;

KStG 1988 §2 Abs1;

Rechtssatz

Bei tatsächlich erzielten Einnahmen aus einem Werksküchenbetrieb in einer Höhe von S 1,260.000,-- im Jahr kann vom

Fehlen der im § 2 Abs 1 Teilstrich 3 KStG 1988 definierten Voraussetzung des Dienens der Einrichtung zur Erzielung von

Einnahmen ebenso wenig gesprochen werden wie vom Fehlen der im § 2 Abs 1 Teilstrich 2 KStG 1988 geforderten

Tätigkeit von wirtschaftlichem Gewicht.
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